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Einflihrung 1

1.1 Einfiihrung
Bis 1.1.1998 hat in der Europäischen Gemeinschaft un-

bestreitbar ein Monopol in den Telekommunikationsnetzen
geherrscht!; das hatte zum einen eine (in verschiedener
Weise gerechtfertigte) Konsolidierung der staatlichen Kon-
trolle über die Kommunikationsmittel zur Folge, zum an-
deren die praktische Verhinderung eines freien Dienste-
und Infrastrukturwettbewerbs (ein "Instrument zur Förde-
rung des Gemeinwohls"2) zugunsten der Kunden, die je-

~ doch die Qualität und das Verhältnis zwischen Kosten undc.. P.reise~ der erbrachten ~istungen man!?iels V ergleichs ni~ht

emschatzen konnten. HIer bestehen die großen Vortelle,
r die bessere Dienste zu niedrigeren Kosten auf grund ur-

sprünglicher großer Investitionen (zum Aufbau eines um-
fassenden flächendeckenden Netzes) und zusätzliche
Dienste mit minimalem Mehraufwand gestatten können
und die sog. Verbundvorteile, die mehr für eine Konzentra-
tion der Herstellung unterschiedlicher, aber ergänzender
Güter bei demselben Unternehmen sprechen als für eine
getrennte Produktion.

I Vgj. die Richtlinie der Kommission 90/388/EWG v. 28.6.1990 über

den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikationsdienste, EG ABI.
L 192 v. 24.7.1990 (umgesetzt in Italien durch D.Lgs. Nr. 103 v.
17.3.1995, GUR! v. 6.4.1995, Nr. 81) und Richtlinie 96/19/EG der
Kommission v. 13.3.1996 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hin-
sichtlich der Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf den Tele-
kommunikationsmärkten, EG ABI. L 74 v. 22.3.1996 (umgesetzt in Italien
durch L v. 23.12.1996, Nr. 650, GUR! v. 23.12.1996, Nr. 300). Alle Richt-
linien und Entscheidungen finden ihre Grundlage in Art. 86 (insb. Abs. 3)
EGV nF, mit dem die Beibehaltung von Maßnahmen zugunsten öffentli-
cher oder monopolartiger Unternehmen, die dem Vertrag widersprechen,
streng verboten wird: Das geht in die Richtung einer progressiven Ab-
schaffung der bisher gewährten "besonderen oder ausschließlichen Rech-
te"; vgj. Rodicati di BroZOlo, Diritto col1Junitario, S. 56 ff. und Can'tti, Infor-
mazione, S. 150 ff. Zur Liberalisierung scheinen lesenswert die Beiträge
von Koenig, EuZW 1999, S. 655 ff.; Bohne, Wettbewerb, S. 23 ff.; Barlosch,
K&R 1998, 519 (521); Gentili, Dir. info 1996,207 (211 ff.); Di ,'itefano, Dirit-
to delle telecomunicazioni, S. 33 Cf. und 77 ff.; Di Amato-Donato, Appunti,
S. 39 ff. und Di Amato-.'i ovani, Appunti, S. 67 ff.; s. jüngst Koenig/ Kiihling,
MMR 2001, S. 80 ff. Die Liberalisierung hat große Entwicklungen auch in
der Preisgestaltung mit sich gebracht, unter wettbewerblichen Aspekten s.
WHel?11eling/FHchs, CR 2000, S. 591 f. mit Rechtssprechung zu Preisvergjei-
chen; zuletzt Groß, Preisdifferenzierungpassim.
2 HefekäHser, MMR 1999, S. 150 Cf.



Ziele und Begriffe der Untersuchung

Die statische Fonnulierung dieser Theorie ist aber von
der Beobachtung der dynamischen Wettbewerbsprozesse
und der Geschwindigkeit der Technologieentwicklungen
überholt worden. Deswegen wurde der Untergang des Mo-
nopols (von manchen als natürliche unverzichtbare hoheit-
liche Aufgabe angesehen3, in der der Wettbewerb zumin-
dest nicht wünschenswert war) als ein unvermeidbares Er-
gebnis der laufenden Liberalisierung, und der mit ihr zu-

.I sammenhängenden Deregulierung (Abbau der Vorschrif-
ten)4 gefordert, um den Übergang zu einem freien Wettbe-
werb zu ennöglichen5. Aber es bestehen immer noch wirt-
schaftliche Barrieren zum Erreichen eines ausgewogenen
Marktsystems; z. B. ist der Netzvorsprung der ehemaligen
Monopolisten gegenüber den neu hinzutretenden Unter-
nehmen6, die nur über kleine und örtlich beschränkte Netze
verfügen, so groß, dass sie zumindest in der Übergangspha-
se Teile der Netze von DTAG oder Telecom Italia spa nut-
zen können müssen: Beispiel ist der sog. "ultimo miglio"
(letzte Meile), der den anderen Anbietem vennietet werden

3 Vgl. Klodt, Wettbewerb, S. 4.

.Eine "Kunst" nach Ansicht von Crewlich, K&R 1998, S. 524 ff,; Cer-
pott, Wettbewerbs strategien, S. 50 ff., s. auch von Meibom/Freihetr /!On dem
Buss,he, NotWendigkeit einer Rückführung der TK-Regulierung, MMR
2000, S. 209.
; Vgl. Mestmäcker-Riehmer, Monopole 11, S. 369 ff, und Mestmjj,ker-

Möschel, a.d.O., S. 397 ff. Zum Ziel der Sicherstellung des freien Handelns
von TK-Geräten überall in der EG hat das Bundeskabinett am 14,6.2000
die vom Bundesministerium für \Virtschaft und Technologie (BMWi) vor-
gelegten EntWürfe eines Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunika-
tionsendeinrichtungen (FrEG, am 31.1.2001 in Kraft getreten, BGBl. I, S.
170) und der Verordnung über das Verfahren für die Anerkennung von
benannten Stellen auf dem Gebiet der Funkanlagen und Telekommunika-
tionsendeinrichtungen (FTEV) verabschiedet, mit denen die Richdinie
99/5/EG des Europäischen Parlaments" und des Rates v. 9.3,1999 (EG
ABI. L91 v. 7.4.1999) umgesetzt wird. Die Aufhebung der Zulassungs-
pflicht und die Einführung einer eigenen Erklärung des Herstellers über
die Störungs freiheit der angebotenen Geräte sind wesentliche Schritte in
die Richtung der liberalisierung.
6 Die zu Zusammenschlüssen oder Allianzen gezwungen sind, um der

Macht eines großen Konzerns zu widerstehen: Hierzu ausführlich J'chmitz-
Morkramer, Allianzen, S. 22 ff.; J',hmiltmann, K&R 1998, S. 5 ff" der über
die Vereinbarkeit der strategischen Allianzen zum Ziel des Wettbewerbs
(sie können dessen Voraussetzung und Hindernis gleichzeitig sein) nach-
denkt.

-



Einflihrung 3

muss, um die Kommunikation zu Endgeräten zu bringen 7.
Die Preis feststellung bleibt Aufgabe der Regulierungsbe-
hörde, die dafür sorgen muss, dass die Altmonopolisten mit
übertriebenen Mieten die Konkurrenten nicht praktisch aus
dem Markt drängen können. Das ist die "asymmetrische
Regelung"S, ein erfundener Begriff, der weder im Gesetz
noch in dessen Begründung steht: Sie müsste den neuen
Anbietern den Zugang zum Markt vereinfachen und kann
deswegen nur kurzfristig verwendet werden, um die an-
fänglichen Nachteile nicht zu einer wettbewerbswidrigen
Bevorzugung, geschaffen durch eine Inversdiskriminierung,
ausarten zu lassen9.

Was bringt die Liberalisierung mit sich? Bedeutet dies die
Schaffung eines rechtfreien Raums oder die notwendige
Anwendung neuer Regeln?tO Laut Gesetz ist die Lösung in
einer Reregulierung zu erkennen, die Besonderheiten und
Einzelheiten der Telekommunikationsbranche berücksich-

, S. unten zur Entbündelung des "local loop" den Verordnungsvor-

schlag der EG-Kommission. Vgl. unter wirtschaftspolitischem Gesichts-
punkt von Wicherl-Nick, Wettbewerb, S. 75 ff.; Merkt, Local Loop, S. 77 ff.
und Micha/is/RJlhk, MMR 2001, S. 28 ff. Da eine wirtschaftlich realisierba-
re Alternativtechnik rur die "Letzte Meile" noch nicht zur Verrugung
steht, handelt es sich beim Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL)
um eine wesentliche Leistung i.S.d. § 33 Abs. 1 Satz 1 TKG. Auch solche
Verhaltensweisen, die die nachfragenden Wettbewerber trotz formaler in-
terner und externer Gleichbehandlung mittelbar oder unmittelbar unbillig
behindern, sind unter Diskriminierung zu verstehen. Die Zugänglichkeit
eines Netzes ist nicht von objektiven Maßstäben, vernünftigen Konditio-
nen und Gleichwertigkeit unabhängig. So die RegTP BK 3-2-99/033 v.
7.6.2000, MMR 2000, S. 500 ff. Der technische und ökonomische Hinter-
grund des "Line Sharing", die betreffenden Entscheidungen der RegTP
und die bisherigen Erfahrungen im Ausland werden von j'chmidt, K&R
2001, S. 377 ff. vorgestellt. Ausruhrlich zu diesem Thema j'chll/~ Zugang,
S. 168 ff. (insb. 195 ff.) rur das deutsche Recht und S. 29 ff. zur Essential
Facilities Doctrine im europäischen Rahmen.
8 Radicati di Brozolo, Dir. info 1997, S. 501 ff.; Delli Priscoli, Dir. info 1998,

S. 93 ff. und Engel/Knips, Zugang, S. 66 ff.
9 Dazu umfassend Heftkäuser, Dynamik; vgi. auch Stürmer, Netzzugang,

S. 17 ff. und, zur Entmonopolisierung, S. 104 ff., Knips, Zugang zu Net-
zen, MMR 1998, S. 275 ff. und Di Stefano, Diritto delle telecomunicazioni,

~ S. 192 ff. Neulich RJldo(j; Netzzugang und zu den sich überschneidenden
r privaten und öffentlichen Regulierungen s. Riehmer-Spindler, TK-Anbieter,
! S. 22 ff.
r 10 Palllweber, ZUM 2000, S. 11 ff. Ein kurzer geschichtlicher Überblick

zu diesem Thema findet sich bei Büchner, CR 1996, S. 581 ff. und
Windthorst, CR 1998, S. 285.
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tigtll. Aber es liegt auf der Hand, dass eine solche Einwir-
kung der europäischen und mitgliedstaatlichen Legislation12
auf dieses ökonomische Phänomen nur eine kompliziertere
Regelung mit der Auseinandersetzung neu eingesetzter Be-
hördenl3, der Regierung, des Parlaments, der europäischen

11 In diesem Sinn, Gepperl/Ruhle/ J'chHsler, Handbuch, S. 36 f.; dagegen

äußert sich HefekiiHser im Sinne einer überwindung der Regulierung durch
einen selbständigen Wettbewerb, Dynamik, S. 153, Kritisch zu dieser
Schlussfolgerung FHhr/Kerkhoß; MMR 1999, S. 213 ff., die Regulierung
durch Gesetz fur wichtige Grundlage fur einen Wettbewerbszustand hal-
ten. Von einer regulierten Selbsttegulierung spricht Wegmann, Marktöff-
nung, S. 12 ff. Konkretisierungen der gesetzlichen Grundsätze können
durch branchen- oder unternehmens spezifische J'elbsmgulienlng erfolgen.
Um in dieser ein faires Verfahren, einen angemessenen Interessenaus-
gleich, die Berücksichtigung von Gemeinwohiinteressen und eine gewisse
demokratische Legitimation zu gewährleisten, muss der Gesetzgeber auch
fur diese Regelsetzung einen gesetzlichen Rahmen vorgeben. Selbsttegulie-
rung ermöglicht es der Wirtschaft, relativ schnell passgerechte branchen-
oder unternehmensbezogene verbindliche Regelungen zu entWickeln, die
die schnelle Entwicklung der Technik, die Komplexität ihrer Systeme und
die Vielfalt ihrer Anwendungen berücksichtigen. Der entscheidende An-
reiz fur Branchen, Verbände oder Unternehmen eigene, durch Konttoll-
stellen anerkannte Verhaltensregeln zu erstellen, besteht in der Möglich-
keit die zu konkretisierenden Gesetzesvorgaben selbständig und auch fur
die Konttollstellen verbindlich auszugestalten. VgI. auch Hoffmann-LAdeHr,
Innovation, S. 57 ff. und Hoffmann-Klo~ a.d.O., S. 129 ff.
IZ S. ron Schorlemer, Telekommunikation, mit internationalen Bezügen.
\) §§ 66 ff. TKG sprechen von einer Regulierungsbehörde fur Tele-

kommunikation und Post als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Wirtschaft, Art. 1 ff. L. 249/1997 beschreiben
hingegen eine Behörde, die unabhängig von der italienischen Regierung ist
und volle Bewenungs- und Urteilsbefugnis besitzt; aber hinsichtlich der
Wettbewerbs kontrolle auch u.a. das Bundeskartellamt, §§ 44 ff. GWB, und
die Autorici Garante della Concorrenza e del Mercato, An. 10 ff. L.
287/1990, und mit Bezug auf Datenschutz der Bundesbeaufttagre, §§ 22
ff. BDSG und des Garante per la protezione dei dati personali, An. 30 ff.
L. 675/1996. Eine knappe Darstellung der Aufgabe und des Verfahrens
bei den deutschen Behörden findet sich in GramIich, CR 1998, 463 ff. S.
auch Biillesbach, RDV 2001, S. 1 ff. über die italienischen Behörden berich-
ten ausführlich u.a. Canlso-lelo, Diritto privato, S. 310 ff. und Vi Amato-
Cesaro, Appunti S. 201 ff. Manche Zweifel bestehen nach der Auffassung
von Schwinto/Pski, CR 1997, 630 (636), denn die Deutsche Telekom AG (i.f.
DTAG) gehört in (noch) wesentlichem Maß dem Bund und die eingerich-
tete Behörde ist dem BMWi untergeordnet: Schwintowski spricht von ei-
nem unauflöslichen Interessenkonflikt, der einen politischen Grund für
den erfolglosen Versuch der Fusion mit Telecom Italia spa im Sommer
1999 darstellte. Immenga/Uibben/ Schwinlo/Pski, Monopol, S. 114 weisen auf
die verschiedenen Aufgaben der Behörde hin: Das Kartellamt befasst sich
mit der Offenhaltung der Märkte, bei der Marktöffnung geht es um eine
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Kommission mit sich bringen will. Die letzte sollte eine Art

"Superregulierungsbehörde" sein, die Entscheidungen und
Verordnungen der nationalen Behörde überprüfen und

korrigieren mussl4.

Die Verteilung solcher relevanten Kompetenzen unter

verschiedenen zuständigen Organen widerspricht der Kon-

vergenzlS von Telekommunikation, Medien und Informati-

onstechnologie, die einer einheitlichen Rahmenregelung

bedarf; der Weg der Deregulierung mit dezentralisierten

Zuständigkeiten ist unter diesen Umständen nicht mehr

gangbar: Die europäische Tendenz geht in diese Richtungl6.

Wichtig scheint also eine Begriffserläuterung, um nach-

vollziehbar zu machen, was unter Telekommunikation zu

verstehen ist: Sie ist der technische Vorgang des Aussen-

dens, Übermittelns und Empfangens von Nachrichten jeg-
licher Art in Form von Zeichen, Sprache, Bildern oder Tö-

nen mittels Telekommunikationsanlagen (§ 3 Nr. 16 TKG).

Teledienste sind hingegen alle elektronischen Informations-

und Kommunikationsdienste, die für individuelle Nutzung

vom kombinierbaren Daten, wie Zeichen, Bildern, Tönen,

bestimmt sind und denen eine Übermittlung mittels Tele-

kommunikation zugrunde liegt (§ 2 Abs. 1 TDG).
Die vorliegende Arbeit entwickelt sich aus der Gegen-

überstellung der Rechtslagel7 im Telekommunikationsbe-

vorlagerte Stufe. Piepenbrock/.\'chlls/er, CR 2002, S. 98 ff., beleuchten das
Verhältnis von TKG und GWB zueinander hinsichtlich dem immer häufi-
geren Rückgriff von TK-Unternehmen auf das allgemeine (und nicht sek-
torspezifische) Kartellrecht, um die Zuständigkeit eines Zivil- (und nicht

, Verwaltungs-)gerichts herzustellen.
f 14 S. Pali/weber, AfP 1999, S. 443 über die erfordetliche Integration der

! Regulierungszuständigkeiten für Medien und Telekommunikationsrecht in
Deutschland, als Bestätigung dieser Bewegung zur Konvergenz. Diese
Auffassung vertreten auch Beese/ Merk/, MMR 2000, S. 532 ff. Über die Tä-
tigkeit der RegTP in Jahren 1999 und 2000 berichtet GramIich, CR 2000, S.
509 ff. und CR 2001, S. 373 ff.
15 Vgl. dazu j'/ögmii//er, CR 1998, S. 733 ff. und, zur Sprachübermittlung

via Internet, Wind/horst/Franke, CR 1999, S. 14 ff.
16 Näher zu den künftigen Perspektiven de illfF condendo, PaIllweber, ZUM

2000, S. 12 ff. und Mösche/, MMR-Beilage 3/1999, S. 3 ff., nach deren Auf-
fassung in diesem Fall von einem "RegulierungswirtWart in der Telekom-
munikation" zu sprechen wäre.
17 Hier gibt es für die strafrechtlichen Bezüge keinen Raum. In Italien

wurde ein Gesetz zum Daten- und Freiheitsschutz und zur Geheimhal-
tung der Kommunikationen schon 1974 verabschiedet (L. 8.4.1974, Nr.
98, GURI v. 12.4.1974, Nr. 97), das Art. 617 c.p. (italienisches Strafgesetz-
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reich18 in Deutschland (als Musterlage) und Italien, soweit
wesentliche Unterscheidungen wahrgenommen werden
können. Da ein starker Druck zur Konvergenz, nicht nur
der Dienstleistungen, sondern auch der Regelung auf euro-
päischer Ebene besteht, werden die einzelnen Probleme aus
dem Blickwinkel Brüssels betrachtet und jedes unter dem
Gesichtspunkt der Praxis beobachtetl9.

Das am 12.7.2000 von der EU-Kommission verabschie-
dete Paket von Legislativvorschlägen20 soll zur Liberalisie-
rung der Telekommunikationsmärkte, zur Verstärkung des
Wettbewerbs und zur Vereinfachung des Marktzugangs

buch) teilweise geändert und Art. 617 bis und /er eingeführt hat. Siehe dazu
Patrono, ED 1986, S. 559 ff. Letztlich hat die Corte di Cassazione (in einer
noch nicht veröffentlichten Entscheidung) die Einstellung von zum Ab-
hören geeigneten Geräten unter den Tatbestand v. Art. 617 bis c.p. gefasst,I
auch wenn keine Lauschabsicht, sondern nur ein behaupteter Wille der

Rechnungskontrolle zugrundelag. Vgl. auch Cass. 13.7.1998, Nr. 8576, Dir.

, info 1999, S. 442, und CarHso-Barbagallo, Diritto privato, S. 96 ff. Für die
Befugnisse von Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Deutschland, siehe §§ 89 Abs. 6 und 90 TKG; §§ 201 ff. StGB; § 100a StPO; § 12 Fer-

nAG und vgl. BayOBLG, B. v. 9.2.1999, 4 St RR 7/99, MMR 1999, S.
359; BGH, B. v. 7.9.1998,2 BGs 211/98, MMR 1999, S. 99 und Bär,
MMR 2000, S. 472 ff. § 12 FemAG ist am 31.12.2001 außer Kraft getreten
und durch die neuen §§ 100g, 100h StPO ersetzt: Nach der neuen Rege-
lung ist die angeforderte Auskunft über die Telekommunikationsverbin-
dungsdaten "unverzüglich" zu erteilen und wird die Funkzellenabfrage im
Falle einer "Straftat von erheblicher Bedeutung" ermöglicht, um eine
räumlich und zeitlich hinreichend bestimmte Bezeichnung der Telekom-
munikation zu erzielen (§ 1 OOh Abs. 1 S. 2).
18 Erwähnt werden die bereichspezifische Regelung der Telekommuni-

kation als solcher und nicht als eines eingesetzten Mittels zum juristisch
relevanten Handeln. Dazu s. Kuhn, EDV und Telekommunikation, ins. S.
41 ff.
19 Eine Analyse des gesamten europäischen Telekommunikationsrechts

und der Datenschutzpolitik ist von Rief, Regulierung und Datenschutz, S.
50 ff. und 91 ff. vorgenommen worden, allerdings nur bis zum Rechts-
stand Mai 1996 (also vor der Verabschiedung der Richtlinie 97/ 66/EG
und kurz vor der Veröffentlichung der TDSV 1996 im Juli 1996).
W Beese/ Merkt, MMR 2000, S. 532 ff. Die Richtlinien sind bis jetzt noch

nicht erlassen worden: Es gab am 12.12.2001 die Annahme eines Kom-
promissvorschlags zum TK-Reformpaket durch das EU-Parlament, über
die Feie4 M&R 2001 S. 199 ff. berichtet. S. jetzt den gemeinsamem Stand-
punkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Verarbeitung personenbezogener
Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommuni-
kation (KOM (2000) 385 -(2000/0189 (COD» v. 21.1.2002 und die Stel-
lungnahme der Europäischen Kommission, KOM (2002) 124 v.
30.1.2002.

~~ -
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dienen. Es sind insbesondere fünf neue Harmonisierungs-

richtlinien vorgesehen, darunter eine Rahmenrichtlinie und

vier spezifische über Genehmigungen, Zugang und Zu-

sammenschaltung21, Universaldienst und Nutzerrechte, so-

wie betreffend den Datenschutz bei Telekommunikations-

diensten; ferner wird eine Verordnung über die Entbünde-

lung des Teilnehmeranschlusses verabschiedet werden: Die

Einflihrung des Wettbewerbs 'in Kupferdraht-Ortsnetzen

soll den raschen Ausbau des schnellen Internet-Zugangs in

Europa zu Pauschalpreisen gestatten. Die Mitgliedstaaten

sind verpflichtet die folgenden Bestimmungen bis

31.12.2000 umzusetzen; die etablierten Betreiber müssen zu

angemessenen, nichtdiskriminierenden, veröffentlichten

Standardbedingungen mit kostenorientierten Preisen den

vollständig entbündelten Zugang zu ihren Kupfer-

Teilnehmeranschlüssen und dessen gemeinsame Nutzung

(auch durch eine eigene Netzeinrichtung vom Marktteil-

nehmer) ermöglichen.
In der Arbeit sind die rechtlichen Probleme bezüglich

des TK-Festnetzes (außer den öffentlichen Telefonstellen,

den ehemals "Gelben Zellen"2l) berücksichtigt worden, mit

2\ Vgl. zu diesem brisanten Thema die Feststellung der Nerzzusammen-

schaltungsentgelte (1.6.2001-31.5.2003) durch den Beschluss v. 8.9.2000
der RegTP BK 4a-00-018/Z 30.6.2000, MMR 2001, S. 262 ff. und ihre
Rechtswidrigkeit, festgestellt vom VG Köln, B. 1 L 2484/00 v. 18.12.2000,
K&R 2001, S. 229 ff. Hierzu j'pOeIT, K&R 2001, S. 213 ff. Vgl. neuerdings
OVG Münster, B. 13 B 69/01 v. 3.5.2001, K&R 2001, S. 424 ff. und MMR
2001, S. 548 ff. mit Anm. j'(hü~ insofern vgl. Kleinklein/Binder, MMR 2001
S. 569 ff. Für die italienische Lage s. Caruso-Ielo, Diritto privato, S. 377 ff.;
Di Amato-Ghionni/ Grasso, Appunti, S. 117 ff. und den Beschluss der
Kommunikationsbehörde (AGCOM, s. unten, und zwar von der Kom-
mission für die Infrastrukturen und die Nerze, CIR) Nr. 4/02/CIR v.
1.3.2002 über die Bewertung und Änderungsanträge des Standardangebo-
tes für Zusammen schaltungen und sonstige Dienste im Jahr 2001 von Te-
lecom Italia spa. Das Untersuchungsverfahren dient dem Zweck einer Ü-
berprüfung von dessen Vereinbarkeit mit der Entwicklung eines freien
und wettbewerbsorientienen Marktes.
22 Sie werfen trotzdem juristische Fragen auf: Z.B. hinsichtlich der Be-

nutzung der Tdefonkanen (eine Art Gefahrübertragung ohne entspre-
chende unmittelbare Erbtingung der anknüpfenden Leistung, weil der
Kunde für eine TK-Dienstleistung bezahlt, über deren Modalitäten und
Zeiten entscheidet, das Risiko einer Entrnagnetisierung sowie des Verlus-
tes oder der Enrziehung der Kane aber ausschließlich vom Kunden getra-
gen wird). Das OLG Köln, 6 U 202/99 v. 23.8.2000, CR 2000, S. 676 ff.
(vgi. auch LG Köln U. v. 27.10.1999, 26042/99, VuR 2000, S. 73 ff.) hat
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dienen. Es sind insbesondere fünf neue Harmonisierungs-
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sammenschaltung21, Universaldienst und Nutzerrechte, so-
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In der Arbeit sind die rechtlichen Probleme bezüglich
des TK-Festnetzes (außer den öffentlichen Telefonstellen,
den ehemals "Gelben Zellen"22) berücksichtigt worden, mit

21 Vgl. zu diesem brisanten Thema die Feststellung der Netzzusammen-

schaltungsentgelte (1.6.2001-31.5.2003) durch den BescWuss v. 8.9.2000
der RegTP BK 4a-OO-O18/Z 30.6.2000, MMR 2001, S. 262 ff. und ihre
Rechtswidrigkeit, festgestellt vom VG Köln, B. 1 L 2484/00 v. 18.12.2000,
K&R 2001, S. 229 ff. Hierzu jpoerr, K&R 2001, S. 213 ff. VgL neuerdings
OVG Miinster, B. 13 B 69/01 v. 3.5.2001, K&R 2001, S. 424 ff. und MMR
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1.3.2002 über die Bewertung und Änderungsanträge des Standardangebo-
tes für Zusammenschalrungen und sonstige Dienste im Jahr 2001 von Te-
lecom Italia spa. Das Untersuchungsverfahren dient dem Zweck einer Ü-
berprüfung von dessen Vereinbarkeit mit der Entwicklung eines freien
und wettbewerbsorientierten Marktes.
22 Sie werfen trotzdem juristische Fragen auf: Z.B. hinsichtlich der Be-

nutzung der Telefonkarten (eine Art Gefahrübertragung ohne entspre-
chende unmittelbare Erbringung der anknüpfenden Leisrung, weil der
Kunde für eine TK-Diensdeisrung bezahlt, über deren Modalitäten und
Zeiten entscheidet, das Risiko einer Enttnagnetisierung sowie des Verlus-
tes oder der Entziehung der Karte aber ausschließlich vom Kunden getra-
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